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Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. 

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

Kosten für ein Golfturnier 
Ein Unternehmer kann die Kosten für ein Golfturnier mit 
anschließendem Abendessen für seine Geschäftspartner 
nicht absetzen. Denn diese unterliegen dem Betriebsaus-
gabenabzugsverbot für Repräsentationsaufwendungen. 

Hintergrund: Bestimmte Betriebsausgaben sind steuerlich 
nicht absetzbar. Hierzu gehören u. a. Aufwendungen für 
sog. Repräsentationsaufwendungen (Jagd, Fischerei, Jach-
ten oder „ähnliche Zwecke“) und für die hiermit zusammen-
hängenden Bewirtungen. 

Streitfall: Ein Versicherungsvertreter veranstaltete ein Golf-
turnier mit anschließendem Essen im Restaurant des 
Golfclubs. Er lud seine Geschäftsfreunde ein und bat um 
Spenden für krebskranke Kinder. Die Aufwendungen hier-
für (rund 20.000 €) machte er als Betriebsausgaben gel-
tend. Das Finanzamt verweigerte den Abzug. 

Entscheidung: Dem folgte das Finanzgericht: 

n Zwar handelte es sich bei den Aufwendungen für das 
Golfturnier und das Abendessen um Betriebsausga-
ben – denn die Veranstaltung diente u. a. dazu, Wer-
bung für das Unternehmen zu machen. 

n Die Aufwendungen unterlagen jedoch dem Abzugs-
verbot für Repräsentationsaufwendungen. Bei den 
Kosten für ein Golfturnier handelte es sich um Auf-
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wendungen für einen „ähnlichen Zweck“ wie bei der 
Jagd, Fischerei oder bei Segel- oder Motorjachten. 

n Das Abzugsverbot erfasst auch die Bewirtungsauf-
wendungen – sie standen in einem engen Zusam-
menhang mit dem Golfturnier. Der Zusammenhang 
ergab sich insbesondere daraus, dass der Versiche-
rungsvertreter zu einem „Golfturnier mit anschließen-
der Abendveranstaltung“ eingeladen hatte. 

n Unerheblich war, dass bei der Veranstaltung Spen-
den für krebskranke Kinder gesammelt wurden – die-
ser Umstand spielt für die Frage, ob ein Betriebsaus-
gabenabzugsverbot besteht, keine Rolle. 

Hinweis: Das Urteil liegt auf der Linie der jüngeren Recht-
sprechung der Finanzgerichte, wonach Kosten für Regatta-
Begleitfahrten und Golfturniere als unangemessene Reprä-
sentationsaufwendungen angesehen werden. Diese Ten-
denz ist besonders für solche Unternehmer bitter, die um 
wohlhabende Kunden buhlen und daher gezwungen sind, 
repräsentative Veranstaltungen anzubieten. 

Gelangensbestätigung: Übergangsfrist 
verlängert 
Das Bundesfinanzministerium hat die Übergangsfrist für die 
Anwendung der neuen Beleg- und Buchnachweispflichten 
für innergemeinschaftliche Lieferungen bis zum 
31. 12. 2013 verlängert. Bis dahin können die Nachweise 
für innergemeinschaftliche Lieferungen noch nach der alten 
(bis zum 31. 12. 2011 geltenden) Rechtslage geführt wer-
den. Somit ist das neue Recht erstmals zwingend auf Um-
sätze anzuwenden, die ab dem 01. 1. 2014 ausgeführt 
werden (Einzelheiten hierzu vgl. auch Ausgabe 4/2013 
dieser Mandanten-Information). 

Folgen fehlerhafter Angaben in der 
Steuererklärung 
Erklärt ein Unternehmer den Gewinn in seiner Einkommen-
steuererklärung in geringerer Höhe, als er den Gewinn in 
seiner Gewinnfeststellungserklärung erklärt hat, begeht er 
eine leichtfertige Steuerverkürzung, die eine längere Ver-
jährungsfrist auslöst. 

Hintergrund: Die allgemeine Festsetzungsfrist beträgt im 
Steuerrecht regelmäßig vier Jahre. Im Fall einer leichtferti-
gen Steuerverkürzung verlängert sie sich jedoch auf fünf 
Jahre – bei einer Steuerhinterziehung sogar auf zehn Jah-
re. 

Streitfall: Ein Ehepaar betrieb gemeinsam eine Arztpraxis. 
Hierfür gab es im Jahr 2002 eine sog. Gewinnfeststel-
lungserklärung für 2001 ab, in der es den Gewinn von 
446.250 DM jedem Ehegatten zur Hälfte (= 223.125 DM) 
zurechnete. Zugleich gab das Paar eine Einkommensteuer-
erklärung ab, in der es den Gewinnanteil der Ehefrau feh-
lerhaft zu niedrig angab. Das Finanzamt folgte der Ein-
kommensteuererklärung und setzte die Einkommensteuer 
zu niedrig fest. Als später der Feststellungsbescheid 
erging, in dem zutreffend ein Gewinn von 446.250 DM 
festgestellt wurde, unterließ das Finanzamt eine Auswer-

tung, weil es davon ausging, bereits die vollständigen Ge-
winnanteile angesetzt zu haben. Im Jahr 2007 bemerkte 
die Behörde ihren Fehler und korrigierte den Einkommen-
steuerbescheid zulasten des Ehepaares. Diese meinten, 
dass die vierjährige Festsetzungsverjährung im Jahr 2007 
bereits eingetreten sei.  

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die so 
begründete Klage ab: 

n Im Streitfall betrug die Festsetzungsverjährung fünf 
Jahre, weil die Kläger eine leichtfertige Steuerverkür-
zung begangen hatten. Denn sie hatten in ihrer Ein-
kommensteuererklärung den Gewinnanteil der Ehe-
frau nur zur Hälfte erklärt. Dieser Fehler hätte ihnen 
auch bei der ihnen zumutbaren Sorgfalt auffallen 
müssen, so dass von einer Leichtfertigkeit auszuge-
hen ist.  

n Unbeachtlich ist, dass es das Finanzamt später unter-
lassen hat, den Feststellungsbescheid für die Arzt-
praxis auszuwerten und den richtigen Gewinnanteil 
für die Ehefrau zu übernehmen. Entscheidend für die 
fehlerhafte Festsetzung der Einkommensteuer waren 
die unzutreffenden Angaben hinsichtlich des Gewinn-
anteils der Ehefrau. 

n Damit betrug die Festsetzungsfrist fünf Jahre. Sie be-
gann mit Ablauf des 31. 12. 2002, da das Ehepaar in 
diesem Jahr die Einkommensteuererklärung abgege-
ben hatte, und endete am 31. 12. 2007. Das Finanz-
amt durfte daher den Bescheid noch im Jahr 2007 
korrigieren.  

Hinweis: Der BFH brauchte nicht über mögliche strafrechtli-
che Folgen für die Eheleute zu unterscheiden. Denn hierfür 
sind die Strafgerichte zuständig. 

Gestohlene Rechnungen: Schätzung der 
Vorsteuer 
Die Vorsteuer kann nicht geltend gemacht werden, wenn 
die Originalrechnungen gestohlen worden sind und der 
Unternehmer nicht beweisen kann, dass er jemals im Be-
sitz der Originalrechnungen war. Insbesondere reicht es 
nicht aus, wenn er Zeugen benennt, die sich an die einzel-
nen Rechnungen nicht mehr erinnern können. 

Hintergrund: Für den Abzug der Vorsteuer ist die Vorlage 
einer ordnungsgemäßen Rechnung zwingende Vorausset-
zung. Ist eine Rechnung niemals erstellt worden, scheidet 
der Vorsteuerabzug aus – eine Schätzung ist ebenfalls 
nicht möglich. Anders kann dies sein, wenn die Rechnung 
zwar ursprünglich vorlag, später aber verloren ging. 

Streitfall: Ein Unternehmer konnte bei einer Außenprüfung 
die Eingangsrechnungen nicht vorlegen. Er machte gel-
tend, dass er die Buchführungsunterlagen wegen eines 
Umzugs seiner Buchführung auf einen Kleinlaster geladen 
habe, der dann gestohlen worden sei. Für einige Rechnun-
gen konnte er Zweitschriften vorlegen. Für die übrigen 
Rechnungen benannte er seine Mitarbeiter als Zeugen: 
Diese könnten bestätigen, dass sie nur ordnungsgemäße 
Rechnungen verbucht hätten – an den Inhalt der einzelnen 
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Rechnungen konnten sie sich jedoch verständlicherweise 
nicht mehr erinnern. Das Finanzamt erkannte nur 60 % der 
geltend gemachten Vorsteuern an. 

Entscheidung: Zu Recht, wie das Finanzgericht des Lan-
des Sachsen-Anhalt entschied: 

n Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist u. a., dass 
eine ordnungsgemäße Rechnung zumindest ur-
sprünglich vorgelegen hat. Dies hat hier der Unter-
nehmer für 40 % der Vorsteuern nicht nachweisen 
können. Hierzu hätte er vortragen müssen, welche 
konkreten Leistungen an ihn erbracht worden sind. 

n Der Nachweis ist ihm nicht gelungen, denn er konnte 
nur Zeugen benennen, die zum konkreten Inhalt der 
fehlenden Rechnungen nichts mehr sagen konnten. 

Hinweis: Sind Rechnungen verloren gegangen, sollten 
Zweitschriften besorgt und Zeugen benannt werden, die 
bestätigen, dass für jede Zweitschrift von Anfang an ein 
Original vorlag. Im Streitfall gelang dies nicht, weil schon 
die erforderlichen Zweitschriften nur teilweise vorgelegt 
werden konnten. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Neues zum häuslichen Arbeitszimmer 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer können 
bei einer gemischten – also beruflich wie privaten – Nut-
zung anteilig als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben 
wohlmöglich doch abgezogen werden. Dies gilt nach zwei 
Urteilen des Finanzgerichts Köln zumindest dann, wenn der 
Charakter als „Arbeitszimmer” trotz der privaten Mitbenut-
zung zu bejahen ist. 

Hintergrund: Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist 
ein häusliches Arbeitszimmer ein Raum, der  

1. seiner Lage, Funktion und Ausstattung nach in die häus-
liche Sphäre des Steuerpflichtigen eingebunden ist, 

2. vorwiegend der Erledigung gedanklicher, schriftlicher, 
verwaltungstechnischer oder -organisatorischer Arbeiten 
dient und 

3. ausschließlich oder nahezu ausschließlich zu betriebli-
chen und/oder beruflichen Zwecken genutzt wird - eine 
untergeordnete private Mitbenutzung (weniger als 10 %) 
ist hierbei allerdings unschädlich. 

Nach diesen Grundsätzen wird regelmäßig die Anerken-
nung der Kosten für ein gemischt genutztes Arbeitszim-
mer verweigert. Sowohl der 10. Senat des Finanzgerichts 
Köln als auch der 8. Senat des Finanzgerichts Niedersach-
sen vertreten demgegenüber die Ansicht, dass die Kosten 
für ein häusliches Arbeitszimmer auch bei erheblicher Pri-
vatnutzung anteilig, d. h. in Höhe des beruflichen Nut-
zungsanteils, steuerlich abgezogen werden können. Dem 
ist der 4. Senat des Finanzgerichts Köln nun gefolgt. 

Streitfälle: Streitig war, ob die Kläger die auf ihr Arbeits-
zimmer entfallenden Kosten bei den Einkünften aus Ver-

mietung und Verpachtung deswegen nicht abziehen konn-
ten, weil sie das Arbeitszimmer auch privat genutzt hatten. 

Entscheidung: Die Kölner Richter ließen einen anteiligen 
Abzug der auf die berufliche Nutzung des Zimmers entfal-
lenden Kosten zu: 

n Der Abzug der Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer setzt zwar nach bisheriger höchstrichter-
licher Rechtsprechung voraus, dass das Arbeitszim-
mer nahezu ausschließlich beruflich genutzt wird. 

n Jedoch ist die Rechtfertigung für ein grundsätzliches 
Aufteilungsverbot durch die neuere Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs zu den Reisekosten entfallen: 
Hier wird nunmehr bei gemischt veranlassten Reisen 
der Abzug der auf den beruflichen Teil entfallenden 
Kosten zugelassen. Gleiches muss dann auch für den 
Abzug der Kosten für ein Arbeitszimmer gelten – zu-
mindest dann, wenn der Charakter als „Arbeitszim-
mer” trotz der privaten Mitbenutzung zu bejahen ist. 

Hinweis: In beiden Verfahren wurde die Revision zum BFH 
zugelassen. Die Verfahren sind dort unter den Aktenzei-
chen IX R 20/13 sowie IX R 21/13 anhängig. In vergleich-
baren Fällen sollten Sie ihre Steuerbescheide durch Ein-
spruch und Antrag auf Ruhen des Verfahrens offen halten. 

Dienstwagen für im Ausland wohnende 
Mitarbeiter 
Durch eine in diesem Jahr erfolgte Gesetzesänderung 
wurde der Leistungsort bei der langfristigen Vermietung 
von Beförderungsmitteln an Nichtunternehmer an europa-
rechtliche Vorgaben angepasst. Danach befindet sich nun 
der Leistungsort an dem Ort, an dem der Empfänger sei-
nen Wohnsitz oder Sitz hat. 

Die berechtigte Frage lautet: Was hat dies mit der Fahr-
zeugüberlassung an Mitarbeiter zu tun? Eine ganze Men-
ge. Denn die Finanzverwaltung hat kürzlich klargestellt, 
dass unter die „Vermietung von Beförderungsmitteln“ auch 
die Gestellung eines Fahrzeugs durch den Arbeitgeber an 
den Arbeitnehmer zur privaten Nutzung fällt. Die Folge: 
Überlässt der Chef seinem Mitarbeiter einen Dienstwagen 
auch für Privatfahrten, gelten die umsatzsteuerlichen Rege-
lungen zur Vermietung eines Beförderungsmittels – die 
Überlassung des Dienstwagens wird folglich umsatzsteuer-
lich dort erfasst, wo der Mitarbeiter wohnt. Problematisch 
wird dies, wenn der Mitarbeiter im Ausland lebt. Denn dann 
muss sich der Arbeitgeber auch im Ausland registrieren 
lassen und dort die entsprechende Umsatzsteuer an den 
Fiskus abführen. Die Umsatzbesteuerung in Deutschland 
entfällt im Gegenzug. 

Hinweis: Von der Neuregelung sind Unternehmen betrof-
fen, die im Ausland wohnende Mitarbeiter beschäftigen und 
diesen einen Dienstwagen für Privatfahrten, Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte sowie Familienheimfahr-
ten aus Anlass einer doppelten Haushaltsführung zur Ver-
fügung stellen. Sie sollten sich um das Thema kümmern – 
denn die neue Regelung gilt bereits seit dem 30. 6. 2013. 
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Vermieter 

Herstellungskosten vs. 
Erhaltungsaufwand 
Der Umbau eines Flachdachs zu einem Satteldach führt zu 
Herstellungskosten, weil die Nutzfläche des Gebäudes 
erweitert wird. Die Kosten sind daher nur im Rahmen der 
jährlichen Abschreibung von 2 % absetzbar und stellen 
keine sofort abziehbaren Werbungskosten dar. 

Hintergrund: Bei Baumaßnahmen an einem Gebäude stellt 
sich in der Regel die Frage, ob es sich um sofort abziehba-
re Erhaltungsmaßnahmen handelt oder aber um Herstel-
lungskosten, die nur im Wege einer jährlichen Abschrei-
bung steuerlich abgesetzt werden können. 

Streitfall: Der Kläger vermietete ein Einfamilienhaus, das 
ein undichtes Flachdach hatte. Er ersetzte das Flachdach 
durch ein Satteldach für rund 30.000 €. Unter dem Sattel-
dach befand sich ein nicht ausgebautes Dachgeschoss 
ohne Anschlüsse für Strom, Wasser und Heizung. Es konn-
te nur über eine Einschubleiter von der Garage aus betre-
ten werden; außerdem war das neue Dachgeschoss über 
einen 1 qm großen Mauerdurchbruch mit dem Spitzboden 
der Garage verbunden. Der Kläger machte die Kosten in 
voller Höhe als Werbungskosten geltend. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) ließ dagegen 
nur eine jährliche Abschreibung von 2 % zu: 

n Herstellungskosten sind Kosten für die Erweiterung 
des Gebäudes. Zu einer Erweiterung führen ein An-
bau/Aufstockung durch Einfügung neuer Bestandteile 
oder die Vergrößerung der Nutzfläche, wenn hier-
durch die Nutzungsmöglichkeit erweitert wird – die 
tatsächliche Nutzung ist unbeachtlich. 

n Im Streitfall war von einer Erweiterung der Nutzfläche 
auszugehen. Denn das neue Dachgeschoss konnte 
als Speicher bzw. Abstellraum genutzt werden. Hier-
für war der Zugang über den Mauerdurchbruch aus-
reichend. Sonstige Abstellmöglichkeiten waren in 
dem Haus nicht vorhanden, da es nicht unterkellert 
war und die Wohnfläche nur 70 qm betrug. Unbeacht-
lich war, dass der Kläger das neue Dach nicht nutzte 
– die bloße Nutzungsmöglichkeit reicht aus. 

Hinweis: Die Rechtsprechung hat auch in folgenden Fällen 
eine Erweiterung und damit Herstellungskosten angenom-
men: Errichtung eines Kelleranbaus unter der vergrößerten 
Terrasse; Errichtung eins ganzjährig nutzbaren Wintergar-
tens; Einbau einer Dachgaube; Anbau von Balkonen. 

 SOZIALVERSICHERUNG 

Rechengrößen für 2014 
Das Bundesarbeitsministerium hat den Referentenentwurf 
der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2014 
bekannt gegeben. Hiernach sollen die Werte der Sozialver-
sicherung ab dem 1. 1. 2014 steigen. 

Die Bezugsgröße, die für viele Werte in der Sozialversiche-
rung Bedeutung hat (z. B. für die Festsetzung der Mindest-

beitragsbemessungsgrundlagen für freiwillige Mitglieder in 
der gesetzlichen Krankenversicherung und für die Bei-
tragsberechnung von versicherungspflichtigen Selbständi-
gen in der gesetzlichen Rentenversicherung), erhöht sich 
auf 2.765 €/Monat (2013: 2.695 €/Monat). Die Bezugsgrö-
ße (Ost) steigt auf 2.345 €/Monat (2013: 2.275 €/Monat). 

Beitragsbemessungsgrenze West 
Renten- und Arbeitslosen-
versicherung (Monat/Jahr) 

5.950 €/71.400 € 
(2013: 5.800 €/69.600 €) 

knappschaftliche Rentenversi-
cherung (Monat/Jahr) 

7.300 €/87.600 € 
(2013: 7.100 €/85.200 €) 

Kranken- und Pflege-
versicherung (Monat/Jahr) 

4.050 €/48.600 € 
(2013: 3.937,50 €/47.250 €) 

Beitragsbemessungsgrenze Ost 
Renten- und Arbeitslosen-
versicherung (Monat/Jahr) 

5.000 €/60.000 € 
(2013: 4.900 €/58.800 €) 

knappschaftliche Rentenversi-
cherung (Monat/Jahr) 

6.150 €/73.800 € 
(2013: 6.050 €/72.600 €) 

Kranken- und Pflege-
versicherung (Monat/Jahr) 

4.050 €/48.600 € 
(2013: 3.937,50 €/47.250 €) 

Die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung steigt auf 53.550 € (2013: 52.200 €). Für 
Arbeitnehmer, die bereits am 31. 12. 2002 aufgrund der zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Regelungen wegen des Über-
schreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungs-
frei und privat versichert waren, steigt die Jahresarbeits-
entgeltgrenze auf 48.600 € (2013: 47.250 €). 

Hinweis: Die Sozialversicherungs-Rechengrößen-
verordnung 2014 muss noch endgültig verabschiedet wer-
den. Allerdings ist mit einer Änderung der Werte nicht zu 
rechnen, da es sich um statistische Rechengrößen handelt. 

Voraussichtliche Sachbezugswerte 2014 
Auch die Sachbezugswerte für 2014 werden voraussicht-
lich steigen. Der Bundesrat muss dem noch zustimmen. 
Die Werte werden jedoch i. d. R. nicht mehr geändert. 

Auf Grundlage des gestiegenen Verbraucherpreisindex für 
Verpflegung werden in 2014 

n der Monatswert für die Verpflegung von 224 € auf 
229 €, 

n der Wert für verbilligte oder unentgeltliche Mahlzeiten 
für ein Mittag- oder Abendessen von 2,93 € auf 3 € 
und 

n der Wert für ein Frühstück von bisher 1,60 € auf 
1,63 € 

angehoben. 

Der Wert für Unterkunft oder Mieten steigt 2014 von 216 € 
auf 221 € monatlich, was bezogen auf den Quadratmeter 
3,88 € monatlich (bisher 3,80 €) bzw. bei einfacher Ausstat-
tung (ohne Sammelheizung oder ohne Bad oder Dusche) 
3,17 € monatlich (bisher 3,10 €) ausmacht. Wenn der Ta-
bellenwert nach Lage des Einzelfalls unbillig wäre, kann 
der Wert der Unterkunft mit dem ortsüblichen Mietpreis 
bewertet werden. 


